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Anfang August 2004 konnte unsere Kanzlei mit Frau

Barbara Sramek eine neue Anwältin und Steuer-

expertin im Team willkommen heissen.

Barbara Sramek ist in Zurzach aufgewachsen. Im

Jahr 1995 hat sie ihr Studium an der rechtswissen-

schaftlichen Fakultät der Universität St. Gallen mit

dem Lizenziat abgeschlossen. Anschliessend absol-

vierte sie Anwaltspraktika im Steueramt des

Kantons Aargau sowie in einer Anwaltskanz-

lei im Kanton. Nach Erwerb des aargauischen

Anwaltspatentes im Jahr 1997 war Barbara

Sramek erneut und während dreieinhalb

Jahren im Rechtsdienst des Steueramtes des

Kantons Aargau tätig. Anschliessend arbei-

tete sie in der Abteilung Spezialdienste des Kanto-

nalen Steueramtes Zürich. Im Jahr 2002 hat Barbara

Sramek mit Erfolg die Steuerexpertenprüfung ab-

gelegt. Mit Dr. Philip Funk und Dieter Egloff hat sie

als Autorin am dieses Jahr erschienenen Kommen-

tar zum Aargauer Steuergesetz mitgearbeitet.

Zu den bevorzugten Tätigkeitsgebieten von Barbara

Sramek gehören neben dem Steuer- und Abgabe-

recht auch Vertragsrecht, Ehe- und Erbrecht sowie

Haftpflicht- und Versicherungsrecht. Wir freuen uns

darüber, dass Barbara Sramek unsere Kanzlei in

diesen wichtigen Bereichen verstärkt und begrüs-

sen sie herzlich in unserem Team.
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Mit der Aufnahme einer 

neuen Rechtsanwältin haben

wir unsere Kanzlei weiter 

vergrössert. Neue Mitarbeiter

benötigen neue Büros. Wer

uns in den letzten Wochen 

besucht hat, konnte feststel-

len, dass unsere Büroräum-

lichkeiten zeitweise einer

Grossbaustelle glichen. Wir

entschuldigen uns für die 

entstandenen Unannehm-

lichkeiten.
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Am 1. Juli 2004 ist das neue Bundesgesetz über die

Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögens-

übertragung vom 3. Oktober 2003 (Fusionsgesetz,

FusG) in Kraft getreten. Die Reorganisation von

Unternehmen hat damit eine umfassende Neurege-

lung erfahren. Der Wirtschaft stehen in diesem Be-

reich nun zeitgemässe rechtliche Instrumente zur

Verfügung. Zudem schafft das Fusionsgesetz Trans-

parenz bei Restrukturierungen und erhöht die

Rechtssicherheit in diesem Bereich. 

Im Unterschied zum bisherigen Recht regelt das Fu-

sionsgesetz die Fusion nicht mehr nur für Aktienge-

sellschaften, Kommanditgesellschaften und Genos-

senschaften, sondern für alle Gesellschaftsformen

des OR sowie für Vereine und Stiftungen. Auch eine

Umwandlung der Rechtsform ist nunmehr generell

möglich, soweit die Strukturen der verschiedenen

Rechtsformen vereinbar sind. 

Neu sind neben der Fusion auch die Möglichkeit 

einer zivilrechtlichen Spaltung (Art. 29 ff. FusG) und

das Instrument der Vermögensübertragung (Art. 69

ff. FusG) geschaffen worden. Letzteres vereinfacht

die Übertragung eines Unternehmens oder eines

Unternehmensteils erheblich. 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geniessen

bei einer Fusion, Spaltung oder Umwandlung 

gewisse Erleichterungen. Sofern alle Gesellschafter

zustimmen, dürfen sie auf die Erstellung eines 

Fusions-, Spaltungs- bzw. Umwandlungsberichtes,

auf die Prüfung des Fusions-, Spaltungs- bzw. Um-

wandlungsvertrages durch einen Revisor, sowie auf
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Aus einem Polizeirapport: «Ich habe noch nie Fahrerflucht 

begangen. Im Gegenteil, ich musste
bisher immer weggetragen werden.»

die Gewährung des Einsichtsrechts der Gesellschaf-

ter in die Unterlagen zur Fusion, Spaltung bzw. Um-

wandlung verzichten. 

Aufgrund der Definition im Fusionsgesetz gelten

sämtliche Gesellschaften, welche nicht an der Bör-

se kotiert sind und keine Anleihensobligationen aus-

stehend haben, als KMU, sofern sie in den letzten

zwei Jahren von den folgenden drei Grössen nicht

mehr als eine überschritten haben: Bilanzsumme

von CHF 20 Mio., Umsatzerlös von CHF 40 Mio., 200

Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. Unter diesen

Umständen wird die grosse Mehrheit der schweize-

rischen Unternehmen in die Kategorie KMU fallen. 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass sich das 

Fusionsgesetz nicht darauf beschränkt hat, die von

ihm erfassten Tatbestände allein zivil- und handels-

rechtlich zu regeln, sondern auch ihre steuerrechtli-

che Behandlung festhält. Dementsprechend sind mit

dem Erlass des Fusionsgesetzes auch massgebliche

Änderungen der Bundesgesetze über die Stempel-

steuer, über die direkte Bundessteuer, über die 

Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone

und der Gemeinden, sowie über die Verrechnungs-

steuer in Kraft getreten.


